
 ARBEITSFASSUNG 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Fürstenfeldbruck 

(Kindertageseinrichtungsgebührensatzung - KTGS) 

 
 

 

 
   

   
  

 
 
 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 
(1) Die Stadt Fürstenfeldbruck erhebt: 

a) für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen Betreuungsgebühren; 
b) für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung im Rahmen des Besuches Verpfle-

gungsgebühren. 
 
(2) Der Besuch im Sinne des Abs. 1 beginnt an dem Tag, der in der Bestätigung über 

die Aufnahme des Kindes in den Kindertageseinrichtungen als Aufnahmetag genannt 
ist.  
 

(3) Der Besuch endet durch Abmeldung oder Ausschluss. Abwesenheit infolge Krankheit 
oder aus sonstigen Gründen unterbricht den Besuch nicht. 

 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Schuldner der Betreuungsgebühr und der Verpflegungsgebühr sind die Personen-

sorgeberechtigten als Gesamtschuldner; dies gilt auch dann, wenn Vertretungsbe-
rechtigte das Kind angemeldet haben oder das Jugendamt oder eine sonstige Ein-
richtung die Gebühren übernehmen. 
 

(2) Bei voraussichtlicher Übernahme der Betreuungs- und/oder Verpflegungsgebühren 
durch das Jugendamt oder einer sonstigen Einrichtung sind die Personensorgebe-
rechtigten verpflichtet, so lange in Vorleistung zu gehen, bis die Übernahme der Be-
treuungs- und/oder Verpflegungsgebühren vom Jugendamt oder einer sonstigen Ein-
richtung durch einen schriftlichen Bescheid bewilligt und an die Stadt Fürstenfeld-
bruck ausbezahlt wurde. Dies gilt auch dann, wenn die Betreuungs- und/oder Ver-
pflegungsgebühren für ein oder mehrere Kindergartenjahre  Kindertageseinrich-
tungsjahre vom Jugendamt oder einer sonstigen Einrichtung übernommen wurden 
und eine erwartete Weiterzahlung noch nicht erfolgt ist. 
 

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann die Stadtverwaltung von Absatz 2 abweichen. 
 
 

Vom 15.03.2023

Die Stadt Fürstenfeldbruck erlässt aufgrund der Art. 1, 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes -KAG- in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  04.04.1993 
(GVBI.  S.  264), zuletzt  geändert  durch  Gesetz vom 26.07.2004  (GVBl.  S.  272)
10.12.2021 (GVBI. S. 638), folgende Satzung zur Erhebung von Gebühren in Kinderta-
geseinrichtungen der Stadt Fürstenfeldbruck:

paluca
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§ 3 
Gebührensatz, Betreuungsgebühren 

 
(1) Für den Besuch der Kindergärten sind folgende monatliche Betreuungsgebühren zu 

entrichten:  
   
tägliche Besuchszeit bis zu 4 Stunden 90,00 € 130,00 € 
tägliche Besuchszeit bis zu 5 Stunden 101,00 € 141,00 € 
tägliche Besuchszeit bis zu 6 Stunden 112,00 € 152,00 € 
tägliche Besuchszeit bis zu 7 Stunden 123,00 € 163,00 €  
tägliche Besuchszeit bis zu 8 Stunden 134,00 € 174,00 € 
tägliche Besuchszeit bis zu 9 Stunden 145,00 € 185,00 € 
tägliche Besuchszeit bis zu 10 Stunden 156,00 € 196,00 € 

 
(2) In den Kindergärten wird zusätzlich ein monatliches Entgelt für Getränke und Spiel-

material (Tee- und Spielgeld) von 5,00 € erhoben. 
 

(3) Für Kinder, die sich nach Art. 35 f., 37 ff. BayEUG unmittelbar im letzten Kindergar-
tenjahr befinden, reduziert sich die monatliche Betreuungsgebühr um die Höhe des 
jeweils aktuellen staatlichen Zuschusses. 
 

(2) Für Kinder, die an ihrem Aufnahmetag in einen Kindergarten jünger als 2 ½ Jahre 
sind, ist die doppelte Betreuungsgebühr nach Abs. 1 zu entrichten. Dies gilt bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres oder bis zum Ende des Kindergartenjahres. Bei Wei-
terbesuch im nächsten Kindergartenjahr ist zur Bestimmung des Alters dieses Kindes 
der erste Tag des neuen Kindergartenjahres maßgebend. 

 
(2) Für den Besuch der Schülerhorte sind folgende monatliche Betreuungsgebühren zu 

entrichten: 
   
tägliche Besuchszeit bis zu 4 Stunden 105,00 € 145,00   
tägliche Besuchszeit bis zu 5 Stunden 115,00 € 155,00 
tägliche Besuchszeit bis zu 6 Stunden 125,00 € 165,00 
tägliche Besuchszeit bis zu 7 Stunden 135,00 € 175,00 
tägliche Besuchszeit bis zu 8 Stunden 145,00 € 185,00 
tägliche Besuchszeit bis zu 9 Stunden 155,00 € 195,00 
tägliche Besuchszeit bis zu 10 Stunden 165,00 € 205,00 

 
(6) In den Schülerhorten wird zusätzlich ein monatliches Entgelt für Getränke und Spiel-

material (Tee- und Spielgeld) von 4,00 € erhoben. 
 
(3) Besucht ein Schüler zu betreuendes Kind während der Ferien den Schülerhort län-

ger als die gebuchte Betreuungszeit, so muss eine erhöhte zusätzliche Betreuungs-
gebühr entrichtet werden.  
Zur Bestimmung der erhöhten Betreuungsgebühr wird ein Durchschnitt aller gebuch-
ten Ferienbesuchstage über das gesamte Schuljahr ermittelt. Bis 15 Ferienbesuchs-
tagen ist beträgt die erhöhte zusätzliche Betreuungsgebühr 30 € für einen Monat, 
bei einem Ferienbesuch bis zu 30 Tagen 60 € für 2 Monate und bei einem Ferienbe-
such bis zu 45 Tagen 90 €. 3 Monate, zu entrichten. 
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§ 4 
Verpflegungsgebühren, Gebührensatz, Bestellen 

bzw. Abbestellen der Verpflegung  
 

(1) Besucht ein Kind länger als 14 Uhr einen städtischen Kindergarten, so muss es an 
der Mittagsverpflegung teilnehmen.  
Endet die Betreuungszeit vor 14 Uhr, kann das Kind an der Mittagsverpflegung teil-
nehmen.  
Die Mittagsverpflegung muss am Anfang des Kindergartenjahres bestellt werden. 
Eine Kündigung bzw. Änderung der Mittagsverpflegung kann mit einer Frist von ei-
nem Monat zum nächsten Ersten eines Monats erfolgen. 

 
(2) Die Verpflegungsgebühr wird monatlich im Voraus erhoben. Für den Monat August 

wird keine Verpflegungsgebühr erhoben. 
 

Es sind folgende Monatsgebühren zu entrichten: 
a) in den Kindergärten:   
 Verpflegung an 5 Tagen pro Woche 53,50 € 70,00 € 
 Verpflegung an 4 Tagen pro Woche 43,00 € 56,00 € 
 Verpflegung an 3 Tagen pro Woche 32,00 € 42,00 € 
 Verpflegung an 2 Tagen pro Woche 21,50 € 28,00 € 

 
b) in den Schülerhorten:   
 Verpflegung an 5 Tagen pro Woche 59,00 € 76,00 € 
 Verpflegung an 4 Tagen pro Woche 47,50 € 61,00 € 
 Verpflegung an 3 Tagen pro Woche 35,50 € 46,00 € 
 Verpflegung an 2 Tagen pro Woche 23,50 € 31,00 € 

 
(3) In den Horten ist die Teilnahme an der Mittagsverpflegung verpflichtend. 

 
(4) Bei Eingang einer Krankmeldung kann die Verpflegungsgebühr ab dem 5. sechsten 

Tag der Abwesenheit auf Antrag mit einem entsprechenden Formular zurückerstattet 
werden. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach Wiedereintritt in die Kinder-
tagseinrichtung bei der Einrichtungsleitung eingegangen sein. 
 

(5) Bei Abwesenheit von mindestens 5 aufeinanderfolgenden Öffnungstagen kann eine 
Rückerstattung der Verpflegungsgebühr auf Antrag erfolgen, wenn das Essen min-
destens 1 Woche im Voraus abbestellt worden ist. Fällt ein Feiertag auf einen Werk-
tag gilt dieser als Öffnungstag ohne Rückerstattung. 
 

(6) Die Rückerstattung erfolgt in der Regel einmal jährlich zum Ende eines Kindergar-
tenjahres auf Antrag der Personensorgeberechtigten. Der Antrag muss bis spätes-
tens 31.08. des Kindergartenjahres bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. 
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Folgende Gebühren werden pro Essen zurückerstattet: 

   
Kindergarten 2,80 € 3,60 € 
Schülerhort 3,10 € 4,00 € 

 
Werden die Gebühren für die Mittagsverpflegung ganz oder teilweise von der öffent-
lichen Hand übernommen, so wird nur der Eigenanteil zurück erstattet. 
 

(6) In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag der Personensorgeberechtigten die 
Mittagsverpflegung entfallen. 

 
 

§ 5 
Gebührenermäßigung 

 
Besuchen aus einer Familie mehrere Kinder eine Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet 
Fürstenfeldbruck, ermäßigt sich die Betreuungsgebühr, für das zweite Kind um 15%, für 
das dritte und jedes weitere Kind um 30%. Die Ermäßigung bezieht sich nur auf den Teil 
der Betreuungsgebühren, welchen die Personensorgeberechtigten tatsächlich zu entrich-
ten haben. 
 
 

 
§ 6 

Entstehung und Fälligkeit; 
Stundung und Erlass; 

Zahlungsverkehr 
 
(1) Die Betreuungsgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Aufnahmetag (§ 1 Ab-

satz 2) eines Kindes in den Kindergarten und Schülerhort. 
 

(2) Die Betreuungsgebühren (§ 3) werden im Falle von Absatz 1 erstmalig am Aufnah-
metag fällig. Im Übrigen werden die Betreuungsgebühren, das Spielgeld und das 
Teegeld (§ 3), monatlich im Voraus zum 1. eines Monats fällig. Bei Abwesenheit 
(Krankheit, Ferien, Kuraufenthalten etc.) eines Kindes während des Monats wird 
keine Rückvergütung der Betreuungsgebühren gewährt. 
Auf Antrag der Personensorgeberechtigten kann bei längerer Abwesenheit (mindes-
tens 3 Wochen) das Tee- und Spielgeld rückvergütet werden. 
 
Für den Monat August ist die volle Betreuungsgebühr zu entrichten. Unabhängig vom 
erstmaligen Aufnahmetag ist stets die volle Monatsgebühr fällig.  
 

(3) Ist durch eine behördliche Anordnung gegenüber der Kindertageseinrichtung die In-
anspruchnahme der Kindertageseinrichtung zeitweise nicht möglich, wird die Betreu-
ungsgebühr sowie das Tee- und Spielgeld nach der Anzahl der monatlich in Anspruch 
genommenen Besuchstage erhoben ab dem sechsten geschlossenen Tag anteilig 
zurückerstattet. Tagesgenau abgerechnete Gebühren, welche insgesamt einen Wert 
von unter 5 € darstellen, werden nicht erhoben. 
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(4) Die Gebühren für die Ferienbetreuung in den Schülerhorten werden einmal jährlich 
am Ende des jeweiligen Kindertageseinrichtungsjahres erhoben.  
 

(5) Die Verpflegungsgebühren (§ 4) werden monatlich im Voraus zum 1. eines Monats 
fällig. Für den Monat August werden keine Verpflegungsgebühren erhoben. 
Die Rückerstattung der Verpflegungsgebühren auf Antrag wird in § 4 Absatz 4 bis 6 
dieser Satzung geregelt. 
 

(6) Die Stundung von Betreuungs- gebühren und Verpflegungsgebühren richtet sich 
nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung 
mit § 222 der Abgabenordnung. Der Erlass der Betreuungsgebühren und Verpfle-
gungsgebühren richtet sich nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a des Kommunalabga-
bengesetzes in Verbindung mit § 227 Abs. 1 der Abgabenordnung und § 90 Abs. 3 
SGBVIII des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 
 

(7) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt Fürstenfeldbruck eine umfas-
sende Einzugsermächtigung für ihr Konto zu erteilen oder die Beträge Gebühren un-
ter Verwendung der bankenüblichen Überweisungsformulare bei den Geldinstituten 
zu Gunsten auf ein Konto der Stadt Fürstenfeldbruck zu überweisen. einzuzahlen. 
Bareinzahlungen bei der Stadt Fürstenfeldbruck sind nicht möglich. 
Werden Betreuungs- gebühren und/oder Verpflegungsgebühren und/oder Tee- und 
Spielgeld ganz oder teilweise vom Landratsamt oder einer sonstigen Einrichtung 
übernommen, erlischt die ausgestellte Einzugsermächtigung und die Gebühren-
schuldner haben die fällige Gebühr zu überweisen. oder bar in der Stadtkasse einzu-
zahlen. 

 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.09.2006 01.09.2023 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Kindertages-

einrichtungen stätten der Stadt Fürstenfeldbruck vom 24.08.1992 22.02.2006, zuletzt 
geändert am 26.07.2005 27.10.2020, außer Kraft. 

 
 
Fürstenfeldbruck,  
STADT FÜRSTENFELDBRUCK 
 
 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 
 


